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hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 7. August 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Krauß und Guttenberger 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Hessischen Verwaltungs-
gerichtshofs vom 12. Juni 2012 wird zurückgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens 
einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigela-
denen.  
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 60 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine Plangenehmigung vom 22. Dezember 

2010 für das Vorhaben „Umbau der Bahnübergänge L 3034, Dreikönigstraße 

und Neugasse“ im Ortsteil A. ihres Gemeindegebiets. Die Maßnahme erfolgt im 

Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt „Neubau eines elektronischen Stell-

werks auf der rechten Rheinstrecke“. Dieses Gesamtprojekt soll durch Anpas-

sung der Signalanlagen an den derzeitigen Stand der Technik die Vorausset-

zung für eine wirtschaftlichere Abwicklung des Bahnbetriebs schaffen.  

 

Die Klägerin macht unter anderem geltend, das Vorhaben ermögliche eine hö-

here Zugkapazität. Deshalb sei mit einer Steigerung der Lärm- und Erschütte-

rungsimmissionen zu rechnen. Die Schallimmissionen an vielen Wohnhäusern 

1 

2 



- 3 - 
 
 

im Gemeindegebiet überschritten schon heute einen gemittelten Dauerschall-

pegel von 75 dB(A).  

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Klage abgewiesen und zur Begründung un-

ter anderem ausgeführt: 

 

Die genehmigte Maßnahme sei notwendig zur Rationalisierung des Betriebsab-

laufs und Senkung der laufenden Betriebskosten. Die Immissionsbelastung 

steige durch das Vorhaben nicht an. Dieses führe nicht zu einer Erhöhung der 

Streckenkapazität und der Zugzahl. Schon deshalb liege keine Maßnahme vor, 

die gemäß § 41 BImSchG und der diese Bestimmung konkretisierenden Ver-

kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zu Schallschutzansprüchen führe. 

Es fehle auch an einem erheblichen baulichen Eingriff in den Schienenweg.  

 

Die Planfeststellungsbehörde habe die Lärmproblematik im Rahmen der Abwä-

gung gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 AEG nicht aufwerfen müssen, weil das Vorha-

ben im Vergleich zu dem Zustand des Schienenwegs, der ohne die Planung 

bestünde, zu keiner Verschlechterung der Lärmsituation führe. 

 

Gegen die Nichtzulassung der Revision in diesem Urteil richtet sich die Be-

schwerde.  

 

 

II 

 

Die Beschwerde der Klägerin ist unbegründet. Die Rechtssache hat keine 

grundsätzliche Bedeutung (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO, vgl. 1.). Eine Divergenz 

(§ 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) wird nicht prozessordnungsgemäß dargelegt (§ 133 

Abs. 3 Satz 3 VwGO, vgl. 2.). Es liegt auch kein geltend gemachter Verfah-

rensmangel vor (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, vgl. 3.).  

 

1. Grundsätzlich bedeutsam im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO ist eine 

Rechtssache nur dann, wenn in dem angestrebten Revisionsverfahren die Klä-

rung einer bisher höchstrichterlich ungeklärten, in ihrer Bedeutung über den der 
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Beschwerde zugrunde liegenden Einzelfall hinausgehenden klärungsbedürfti-

gen Rechtsfrage des revisiblen Rechts (§ 137 Abs. 1 VwGO) zu erwarten ist. 

Daran fehlt es hier.  

 

Die Klägerin hält für grundsätzlich klärungsbedürftig die Frage,  

 
ob eine Gemeinde die Beeinträchtigung ihrer kommunalen 
Planungshoheit durch Immissionen einer Bahnlinie von 
LAeq nachts 75 dB(A) und damit oberhalb der fachplaneri-
schen Zumutbarkeitsschwelle und der Schwelle eines ent-
eignungsgleichen Eigentumseingriffs zu Lasten von hun-
derten von Wohnhäusern beidseits der Bahnstrecke im 
Gemeindegebiet aus Anlass einer Planungsänderung an 
der nicht planfestgestellten Eisenbahnanlage als abwä-
gungserheblichen Belang prozessual wehrfähig rügen 
kann. 

 

Diese Frage ist im vorliegenden Verfahren nicht entscheidungserheblich und 

schon deshalb nicht klärungsbedürftig. 

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Klage der Klägerin als zulässig angesehen 

und ist bei der Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit der angefochtenen Plan-

genehmigung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Planfeststellungsbehörde die 

Lärmproblematik auch im Rahmen der Abwägung gemäß § 18 Satz 2 AEG 

nicht habe prüfen müssen, weil das Vorhaben im Vergleich zu dem Zustand des 

Schienenwegs, der ohne die Planung bestünde, zu keiner Verschlechterung der 

Lärmsituation führe. Damit hat die Vorinstanz einen materiellrechtlichen Fehler 

der Plangenehmigung verneint, ohne dass es für sie darauf ankam, ob die Klä-

gerin diesen Fehler rügen konnte.  

 

Selbst wenn man zu Gunsten der Beschwerde annimmt, sie halte für grundsätz-

lich klärungsbedürftig auch die Frage, ob die genannte materiellrechtliche Auf-

fassung des Verwaltungsgerichtshofs zutrifft, hat die Sache keine grundsätzli-

che Bedeutung. Denn diese Frage lässt sich - soweit sie im vorliegenden Fall 

entscheidungserheblich ist - ohne Weiteres aufgrund der vorliegenden Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts beantworten: 
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Nach der Rechtsprechung des 9. Senats des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil 

vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 5.07 - Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 66 

Rn. 17), der sich der erkennende Senat in seinem Urteil vom 15. Dezember 

2011 - BVerwG 7 A 11.10 - (Buchholz 406.25 § 41 BImSchG Nr. 59 Rn. 30) 

ausdrücklich angeschlossen hat, sind anlässlich eines Änderungsvorhabens 

Lärmschutzbelange grundsätzlich nur dann in die planerische Abwägung einzu-

beziehen, wenn die Lärmbelastung durch das Vorhaben ansteigt. Dies gilt auch 

dann, wenn die für den Planfall prognostizierten Belastungswerte oberhalb der 

zur Abwehr einer Gesundheitsgefährdung nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sowie 

unzumutbarer Eingriffe in das Eigentum nach Art. 14 Abs. 1 GG in der höchst-

richterlichen Rechtsprechung entwickelten grundrechtlichen Zumutbarkeits-

schwelle von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts liegen.  

 

2. Der Zulassungsgrund der Divergenz (§ 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) ist nur dann 

hinreichend bezeichnet (vgl. § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO), wenn die Beschwerde 

einen inhaltlich bestimmten, die angefochtene Entscheidung tragenden abstrak-

ten Rechtssatz benennt, mit dem die Vorinstanz einem in der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts aufgestellten ebensolchen Rechtssatz in An-

wendung derselben Rechtsvorschrift widersprochen hat. Die Beschwerde muss 

also die angeblich widersprüchlichen abstrakten Rechtssätze einander gegen-

überstellen.  

 

Dem genügt die Beschwerde nicht. Sie rügt vielmehr die unrichtige Anwendung 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im vorliegenden Einzelfall. 

 

Die Beschwerde zitiert zunächst umfangreich das Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 16. Dezember 1988 - BVerwG 4 C 40.86 - (BVerwGE 81,95 

= Buchholz 442.40 § 30 LuftVG Nr. 1) und meint, der Verwaltungsgerichtshof 

verkenne zum einen bei der Beurteilung der Änderung einer Betriebsanlage der 

Eisenbahn die in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Luftverkehrs-

recht aufgestellten Anforderungen an die Wesentlichkeit der Änderung als Vor-

aussetzung für eine Plangenehmigung oder Planfeststellung und zum anderen 

den Anspruch einer durch Schienenverkehrslärm betroffenen Gemeinde auf 
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Durchführung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens mit einer abschließen-

den Sachentscheidung.  

 

Mit diesem Vorbringen wird weder ausdrücklich noch sinngemäß ein Rechts-

satz bezeichnet, mit dem der Verwaltungsgerichtshof von einem in der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts aufgestellten Rechtssatz hätte ab-

gewichen sein können. Im Übrigen liegt auf der Hand, dass dem zum Luftver-

kehrsrecht ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nichts für die Be-

antwortung der Frage entnommen werden kann, unter welchen Voraussetzun-

gen bei der Änderung einer Bahnstrecke eine Genehmigung bzw. Planfeststel-

lung für die Änderung genügt und wann aus Anlass einer Änderung eine Plan-

feststellung für die Gesamtanlage der Eisenbahnstrecke notwendig ist.  

 

Schließlich wird auch eine Abweichung von Urteilen des Bundesverwaltungsge-

richts, die sich mit dem Schutz kommunalen Grundeigentums in Planfeststel-

lungsverfahren befassen, nicht prozessordnungsgemäß dargelegt. Der Verwal-

tungsgerichtshof hat die Klagebefugnis der Klägerin als Eigentümerin von 

Grundstücken ausdrücklich bejaht und ausgeführt, ihr vermittle ihre einfach-

rechtliche Eigentümerstellung eine abwägungserhebliche Position. In der Be-

schwerdebegründung wird weder ausdrücklich noch sinngemäß ein Rechtssatz 

genannt, mit dem der Verwaltungsgerichtshof von einem in der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts aufgestellten Rechtssatz zu Lasten der Kläge-

rin abgewichen sein könnte.  

 

3. Es liegt kein geltend gemachter Verfahrensmangel vor, auf dem die ange-

fochtene Entscheidung beruhen kann (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO).  

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Ge-

hör (§ 108 Abs. 2 VwGO) nicht verletzt. Danach ist das Gericht zwar verpflich-

tet, die Ausführungen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und ernsthaft in 

seine Erwägungen einzubeziehen (BVerfG, Beschluss vom 28. März 1985 

- 1 BvR 1245, 1254/84 - BVerfGE 69, 233 <246>). Es ist jedoch nicht gehalten, 

sich mit jedem Vorbringen in den Gründen seiner Entscheidung ausdrücklich zu 

befassen. Grundsätzlich ist vielmehr davon auszugehen, dass das Gericht ins-

16 

17 

18 

19 



- 7 - 
 
 

besondere schriftsätzlichen Vortrag der Beteiligten zur Kenntnis genommen und 

in Erwägung gezogen hat, soweit nicht gegenteilige Anhaltspunkte vorhanden 

sind (BVerfG, Beschluss vom 3. April 1979 - 1 BvR 733/78 - BVerfGE 51, 126 

<129>).  

 

An solchen Anhaltspunkten fehlt es hier.  

 

Für den Verwaltungsgerichtshof war entscheidend, dass die Immissionsbelas-

tung in der Gemeinde durch das Vorhaben nicht zunehmen kann. Die Frage, ob 

der gegenwärtige Bahnbetrieb (in vollem Umfang) rechtmäßig erfolgt, war für 

die Überprüfung der hier allein streitgegenständlichen Plangenehmigung nach 

der - für die Prüfung eines Verfahrensmangels maßgebenden - Rechtsauffas-

sung des Gerichts ohne Bedeutung. Dies wird in dem angefochtenen Urteil 

ausdrücklich ausgeführt (vgl. UA S. 20).  

 

Auch mit dem Verlust von drei Parkplätzen der Klägerin hat sich der Verwal-

tungsgerichtshof ausdrücklich befasst (vgl. UA S. 15). Er hat die Eigentümerpo-

sition der Klägerin hinsichtlich ihrer von der Planung betroffenen Parkplätze 

gewürdigt und die Abwägung als frei von rechtlichen Fehlern erachtet. Damit 

hat sich der Verwaltungsgerichtshof mit dem Vorbringen der Klägerin in ausrei-

chendem Maße befasst.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 und § 162 Abs. 3 VwGO. Da 

die Beigeladene einen Antrag gestellt hat und damit ein Kostenrisiko eingegan-

gen ist (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO), entsprach es der Billigkeit, deren außerge-

richtliche Kosten der Klägerin aufzuerlegen. 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 i.V.m. § 52 

Abs. 1 GKG. 

 

 

Dr. Nolte Krauß Guttenberger 
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